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Teil I – Lieferung von Waren an Verbraucher (B2C) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von neuen und gebrauchten 

Motorgeräten an Verbraucher 

Stand Februar 2026 

§1 Allgemeines 

1. Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich 

sämtlicher Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit 

der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für 

Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. Haupt- oder nebenberuflich 

tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

2. Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Verkäufer nicht nochmals 

widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringt. 

§2 Nichtteilnahme an der Verbraucherschlichtung 

Der Verkäufer beteiligt sich nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. 

§3 Angebot und Lieferumfang 

1. Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet sind. Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte angegeben. An Kostenvoranschlägen, 

Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. 

2. Der Käufer ist an die Bestellung bei Landmaschinen höchstens vier Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, 

wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist 

schriftlich bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der 

Bestellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen Vereinbarungen sind im jeweiligen Liefervertrag schriftlich 

niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen. Nachträgliche Vertragsänderungen, die mündlich 

vereinbart werden, werden von den Vertragsparteien zeitnah schriftlich fixiert und als Ergänzung dem Liefervertrag 

hinzugefügt. 

§4 Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk 

aus ab Werk. Die angegebenen Preise enthalten nicht die Liefer- und Versandkosten. Die Preise verstehen sich zuzüglich der 

geltenden Umsatzsteuer. An den vereinbarten Preis ist der Verkäufer vier Monate gebunden. Soll die Lieferung mehr als 

vier Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, ist der Verkäufer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder 

unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des 

Preises zu verlangen. Mehraufwendungen, die dem Verkäufer durch den Annahmeverzug des Käufers entstehen, kann er 

vom Käufer ersetzt verlangen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden 

Abzug innerhalb von 12 Tagen frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 320 BGB zustehenden 

Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer mit 

der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 

3. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des 

Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 

dem Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang 

zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 

4. Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen. 

§5 Lieferfristen und Verzug 

1. Lieferfristen und Termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich so bezeichnet 

worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom 

Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe, insbesondere 

Streiks und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, welche außerhalb des Einflussbereichs des 

Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen (wie Z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Pandemien), soweit solche Hindernisse 

nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von Einfluss sind. 

4. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht rechtzeitig beliefert wird. Der Verkäufer ist zum Rücktritt 

berechtigt, wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Nichtlieferung vom Verkäufer zu 

vertreten ist (z. B. Zahlungsverzug). 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus. 

6. Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung Schaden erwächst, so ist der Verkäufer aus den gesetzlichen Bestimmungen 

haftbar. 

7. Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen Frist des § 286 Abs. 3 BGB und der Mahnung den Käufer auch abweichend 

von der Frist nach Ziffer III.2. durch ein anderes nach dem Kalender bestimmbares Zahlungsziel im Sinne des § 286 Abs. 2 

BGB in Verzug setzen. 

8. Gerät der Käufer mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 

Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs-schadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass 

der Verkäufer einen höheren Verzugsschaden geltend macht, hat der Käufer die Möglichkeit nachzuweisen, dass der 

geltend gemachte Verzugsschaden nicht oder in zumindest wesentlich geringerer Höhe angefallen ist. 

§6 Gefahrübergang und Transport 

1. Versandweg und –mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlas-sen. 

2. Bezüglich der Gefahrtragung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des 

Angebots der Übergabe an auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers 

die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte 

aus Abschnitt VIII (Mängelrüge und Haftung für Mängel) entgegenzunehmen. 

5. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Käufer zumutbar ist. 

§7 Eigentumsvorbehalt 

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur völligen Bezahlung aller Forderungen aus der 

Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie 

- wenn dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf 

handelt - unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen 

nachzuweisen; andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der Käufer 

verpflichtet sich, etwaige Entschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten. 

3. Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung des Verkäufers nicht verpfänden noch zur Sicherheit 

übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, ist der 

Käufer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet. 

4. Soweit für den Kaufgegenstand eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt ist, steht dem Verkäufer daran während 

der Dauer des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz zu. 

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der 

Ware nach Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. 

6. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten 

betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger 

anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach 

Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgebracht. 

§8 Mängel und Haftung 

1. Soweit die gelieferte Ware nicht den 

a) subjektiven Anforderungen entspricht, das heißt nicht die zwischen dem Käufer und Verkäufer vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder sich nicht für eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht mit dem 

vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, wie z.B. Montage- und Installationsanleitungen, übergeben wird, 

b) objektiven Anforderungen entspricht, das heißt sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder nicht eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist oder die der Käufer erwarten kann unter Berücksichtigung 

der Art der Sache/und/oder der öffentlichen Äußerungen, die vom Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette 

oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung, abgegeben wurden, oder nicht mit dem Zubehör einschließlich der 

Verpackung, der Montage. Oder der Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der 

Käufer erwarten kann, oder 

c) Montageanforderungen entspricht (sofern eine Montage durchzuführen ist), 

so ist der Verkäufer zur Nacherfüllung verpflichtet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. In Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen des Verkäufers enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen 

sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht vom Verkäufer ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet worden sind; insoweit stellen Abweichungen der gelieferten Ware auch keinen Mangel der objektiven 

Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden Absatzes dar. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer mit dem Käufer 

ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den objektiven Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 

3. Die Nacherfüllungspflicht trifft den Verkäufer nicht, wenn er aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 

Nacherfüllung berechtigt ist. 

4. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer 

Ware (Nachlieferung). Dabei muss der Käufer dem Verkäufer die Ware zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung 

stellen. Ferner muss der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Der Käufer ist während 

der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Verkäufer die 

Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist 

der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

5. Der Käufer kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung 

fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt das Recht des Käufers, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der 

folgenden Absätze geltend zu machen. 

6. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, versäumte 

Wartungsarbeiten, wenn diese üblich sind und /oder vom Her-steller empfohlen werden, normale Abnutzung - 

insbesondere von Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, 

Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bau-arbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische 

Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Verkäufers zurückzuführen sind. 

7. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 

schuldhaften Pflichtverletzung vom Verkäufer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Ferner haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haftet der Verkäufer uneingeschränkt 

nach dessen Vorschriften. 

Der Verkäufer haftet auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern er eine solche bezüglich 

der gelieferten Ware abgegeben hat. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die vom Verkäufer garantierte 

Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der vom Verkäufer gelieferten 

Ware ein, so haftet der Verkäufer hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von seiner 

Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

8. Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (wie 

z.B. die fristgemäße Lieferung der Ware), so ist die Haftung des Verkäufers auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 

vertrags-typischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung 

zustehen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Weitergehende Haftungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der 

vom Käufer gegen den Verkäufer erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers nach den 

vorstehenden Absätzen. 

10. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt beim Erwerb neuer Sachen nach zwei 

Jahren ab Gefahrübergang. Soweit der Käufer eine gebrauchte Sache erwirbt, beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab 

Gefahrübergang. 

11. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten 

verursachten Nutzungsunterbrechung verlängert. 

§9 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Streitigkeiten ist der Wohnsitz des Käufers. 

2. Soweit der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt ist, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Zivilprozessordnung. 

3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 

geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

§10 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 

Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

§11 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an 

entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich 

sind. Der Käufer kann der Verwendung seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist 

berechtigt, Auskunft über die beim Verkäufer gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung der 

Daten zu fordern. Darüber hinaus hat der Käufer ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für 

den Datenschutz). 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil II – Instandsetzungsarbeiten an Verbraucher (B2C) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an 

Motorgeräten an Verbraucher 

Stand Februar 2026 

§1 Allgemeines 

1. Nachstehende Reparaturbedingungen gelten für alle Verträge und sonstigen Leistungen einschließlich sämtlicher 

Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der 

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für 

Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind. Haupt- oder nebenberuflich 

tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

2. Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und Auftragnehmer (Werkstatt) sind verbindlich, wenn der 

Auftraggeber einen Auftragsschein unterzeichnet, der diese Reparaturbedingungen enthält bzw. auf deren Aushang im 

Geschäftslokal hinweist. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung mit diesen Bedingungen 

vor Beginn der Arbeiten erhalten hat. 

3. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen im Auftragsschein bzw. Bestätigungs-schreiben 

aufgenommen werden. 

4. Im Auftragsschein bzw. dem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen zumindest stichwortartig zu 

bezeichnen. Änderungen oder Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags können auch mündlich erfolgen. Bei einem Wert 

der Änderung bzw. Erweiterung von mehr als 10% der ursprünglich veranschlagten Kosten des Auftrags folgt für den Fall 

der mündlichen Absprache ein Bestätigungsschreiben des Auftragnehmers. 

5. Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen – soweit nichts anderes vereinbart ist – in der Werkstatt des Auftragnehmers 

(Erfüllungsort). 

6. Der Auftrag umfasst die Ermächtigung, Unteraufträge zu erteilen, Probefahrten und – soweit erforderlich – 

Überführungsfahrten vorzunehmen. 

7. Soweit für den Reparaturgegenstand eine Zulassung nach StVZO besteht, übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

bei Erteilung des Auftrags die Zulassungsbescheinigung Teil 1. 

§2 Nichtteilnahme an der Verbraucherschlichtung 

Der Auftragnehmer beteiligt sich nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. 

§3 Kostenvoranschlag, Kosten für nicht durchgeführte Aufträge 

1. Wird vor Ausführung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewünscht, ist dies 

ausdrücklich anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und als 

verbindlich bezeichnet wird. Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber 

berechnet werden; dies gilt insbesondere dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu reparierenden Gerät 

(Fehlersuche etc.) durchgeführt wurden. Im Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des 

Kostenvoranschlages berechnete Leistungen nicht nochmals berechnet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehler-suchzeit = Arbeitszeit). 

Wenn ein Auftrag aus Gründen nicht durchgeführt werden kann, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist der 

entstandene Aufwand dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere 

a) wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat; 

b) der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt; 

c) der Auftrag während der Durchführung gemäß § 648 BGB gekündigt wurde, ohne dass hierfür ein Umstand ursächlich 

war, den der Auftragnehmer zu vertreten hat. 

3. Die Preisangaben im Auftragsschreiben sowie beim Kostenvoranschlag verstehen sich inklusive der gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

§4 Fertigstellung 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei 

später erteilen Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten verschiebt 

sich dieser Termin jedoch entsprechend. Gleiches gilt, sofern die Verlängerung für den Auftraggeber zumutbar ist. Der 

Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen. 

2. Hält der Auftragnehmer einen schriftlich verbindlich zugesagten Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden aus von ihm 

zu vertretenden Gründen nicht ein, so hat er auf Verlangen dem Auftraggeber für die Zeit des Verzugs eine möglichst 

gleichwertige Ersatzmaschine bzw. ein gleichwertiges Er-satzfahrzeug kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80% der 

Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeugs zu erstatten. Ein schriftlich 

verbindlich zugesagter Fertigstellungstermin gilt nur dann als Fixtermin im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB, wenn der 

Auftraggeber bei Erteilung des Auftrags erklärt, dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr an der Leistung 

hat. Kann der Fertigstellungstermin infolge höherer Gewalt oder schwerwiegender, unverschuldeter und 

unvorhergesehener Betriebsstörungen, wie etwa rechtmäßige Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Ausbleiben von 

Arbeitskräften oder von Zulieferung nicht eingehalten werden, besteht keine Schadenersatzpflicht. Der Auftragnehmer ist 

jedoch verpflichtet, den Auftraggeber über diese Verzögerungen zu unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. Das 

gleiche gilt, falls sich die Fertigstellung infolge von Zusatz- und Ersatzaufträgen oder infolge notwendiger zusätzlicher 

Instandsetzungsarbeiten erheblich verzögert. Diese Regelungen stellen keine Einschränkung der Verpflichtung des 

Auftragnehmers zur sorgfältigen Auswahl von Fachkräften und Vorlieferanten dar. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht bleibt 

ebenfalls unberührt. 

§5 Abnahme 

1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, im 

Betrieb des Auftragsnehmers. Wünscht der Auftraggeber Abnahme und Übergabe an einem anderen Ort, so erfolgt diese 

auf seine Rechnung und Gefahr. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt bei der Überführung 

zu beachten. 

2. Der Auftraggeber kommt in Verzug (Annahmeverzug, § 293 BGB), wenn er nicht innerhalb einer Woche nach Meldung 

der Fertigstellung, Aushändigung oder Übersendung der Rechnung den Auftragsgegenstand abholt. Bei Reparaturarbeiten, 

die vereinbarungsgemäß innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf zwei Tage. 

3. Bei Annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr für den Auftragsgegenstand 

berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig zu den üblichen 

Bedingungen aufbewahrt werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§6 Berechnung des Auftrages und Zahlung 

1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der 

Vorauszahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand und dem Wert der zu beschaffenden Materialien. 

2. Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im Kostenvoranschlag als auch in der Rechnung die Preise für 

verwendete Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeitsleistungen jeweils gesondert 

auszuweisen. Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme 

auf den Kostenvoranschlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind. 

3. Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers. 

4. Die Vergütung der Instandsetzungsarbeiten ist, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fällig, 

spätestens jedoch innerhalb einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder Übersendung der 

Rechnung. 

5. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer 

anerkannt, es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist unbestritten. Ausgenommen sind 

Gegenforderungen und Ansprüche des Auftraggebers aus demselben Auftrag. 

6. Soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug befindet, ist der Auftragnehmer berechtigt, für den fälligen 

Rechnungsbetrag Verzugszinsen mit 5% p.a. über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu berechnen. Die Verzugszinsen sind 

höher anzusetzen, wenn der Auftragnehmer eine Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist. Sie sind niedriger 

anzusetzen, wenn der Auftraggeber eine Belastung mit niedrigerem Zinssatz nachweist. 

§7 Pfandrecht 

1. 

Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des 

Auftrags in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 

durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem 

Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. 

2. 

Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind 

oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 

§8 Mängelansprüche 

Der Auftragnehmer leistet für die in Auftrag gegebenen Arbeiten in folgender Weise Gewähr: 

1. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm 

Gewährleistungsansprüche in dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält. 

2. Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

3. Es wird weiter keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete 

oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, 

versäumte Wartungsarbeiten, wenn diese vom Hersteller empfohlen werden, normale Abnutzung - insbesondere von 

Verschleißteilen -, fehlerhafte  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter 

Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Auftragnehmers 

zurückzuführen sind. 

4. Die Behebung gewährleistungspflichtiger Mängel erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers in seinem Betrieb. 

5. Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die Nachbesserung schuldhaft mangelhaft ausführt, ist der 

Auftraggeber berechtigt, von diesem die kostenlose Stellung einer Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges oder 

Erstattung der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Ersatz-maschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges zu verlangen. In 

allen anderen Fällen, insbesondere bei Ausschluss der Gewährleistung nach Ziffer VIII.3., ist ein Anspruch auf kostenlose 

Stellung einer Ersatz-maschine ausgeschlossen. 

6. Bei mehrmaligem – in der Regel zweimaligem - Fehlschlagen der Nachbesserung kann der Auftraggeber Herabsetzung 

der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

7. Die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels in einer anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftragnehmers. Eine Ausnahme gilt für zwingende Notfälle; der Auftragnehmer ist in diesem Fall 

unverzüglich unter Angabe von Name und Anschrift dieser Fachwerk-statt zu benachrichtigen. In jedem Fall hat der 

Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbeseitigung des 

Auftragnehmers handelt und dass diesem ausgebaute Teile während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten 

sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten für die Mängel-beseitigung möglichst niedrig 

gehalten werden. 

8. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu machen; bei mündlichen Anzeigen 

händigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige aus. 

9. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 

verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-führung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Auftraggeber regel-mäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 

typischen Schaden begrenzt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Die 

Haftungserleichterung in dieser Ziffer 9 gilt nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung 

von Pflichten des Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§9 Haftung für sonstige Schäden 

1. Die Haftung für den Verlust von Geld und Wertsachen jeglicher Art, die nicht ausdrücklich in Verwahrung genommen 

sind, ist ausgeschlossen. 

2. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in 
der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

3. Für Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer gelten die Regelungen in Abschnitt IX. „Haftung - Probefahrt“, 
Ziffer 1 und 2 entsprechend. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§10 Haftung – Probefahrt 

1. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus 

welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind 

oder zugunsten des Auftragnehmers eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In diesem Fall tritt der Auftragnehmer 

seinen Anspruch gegenüber der Versicherung an den Auftraggeber ab. 

2. 

Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 

verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-führung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Auftraggeber regel-mäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 

typischen Schaden begrenzt. 

3. Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggebers, wenn er selbst oder sein Beauftragter das Fahrzeug 

während der Probefahrt lenkt. 

§11 Eigentumsvorbehalt und ersetzte Teile 

1. An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen sowie Tauschaggregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des 

Auftraggegenstandes geworden sind, behält sich der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung aller 

Reparaturrechnungen das Eigentum vor. 

2. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, gehen ersetzte Teile in das Eigentum des Auftragnehmers über. 

§12 Erfüllungsort 

Für sämtliche sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist für 

den Erfüllungsort der Ort maßgeblich, an dem die Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 

§14 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 

Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

§15 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an 

entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich 

sind. Der Auftraggeber kann der Verwendung seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist 

berechtigt, Auskunft über die beim Auftragnehmer gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung 

der Daten zu fordern. Darüber hinaus hat der Auftraggeber ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

(Landesbeauftragter für den Datenschutz). 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil III – Vermietung an Verbraucher (B2C) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Motorgeräten an Verbraucher 

Stand Februar 2026 

§1 Geltungsbereich 

1. Diese Mietbedingungen gelten für alle Verträge über die entgeltliche Überlassung von Motorgeräten, 

Gartengeräten, landwirtschaftlichen Geräten, Bewässerungssystemen sowie Zubehör zwischen der 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG, Im Klamm 4, 21709 Düdenbüttel (nachfolgend „Vermieter“) 
und Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (nachfolgend „Mieter“). 

2. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

3. Abweichende Bedingungen des Mieters werden nicht Vertragsbestandteil. 

 

§2 Vertragsschluss 

1. Angebote sind freibleibend. 

2. Ein Mietvertrag kommt zustande durch: 

o schriftliche oder elektronische Bestätigung des Vermieters oder 

o Übergabe des Mietgegenstandes. 

3. Der Mietvertrag wird für die individuell vereinbarte Mietdauer geschlossen. 

 

§3 Mietzeit 

1. Die Mietzeit beginnt mit Übergabe des Mietgegenstandes an den Mieter. 

2. Sie endet zum vereinbarten Zeitpunkt. 

3. Wird der Mietgegenstand nicht rechtzeitig zurückgegeben, verlängert sich die Mietzeit bis zur tatsächlichen 

Rückgabe. Für diesen Zeitraum ist die vereinbarte Miete weiter zu zahlen. 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

§4 Übergabe und Zustand 

1. Der Mietgegenstand wird in betriebsbereitem Zustand übergeben. 

2. Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand vor Übergabe zu besichtigen. 

3. Offensichtliche Mängel sind bei Übergabe anzuzeigen und im Übergabeprotokoll festzuhalten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen. 

 

§5 Pflichten des Mieters 

Der Mieter ist verpflichtet: 

1. den Mietgegenstand sach- und ordnungsgemäß zu behandeln, 

2. die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften zu beachten, 

3. den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung zu schützen, 

4. ihn nur durch geeignete und eingewiesene Personen bedienen zu lassen, 

5. während der Mietzeit für ausreichende Sicherung gegen Diebstahl zu sorgen, 

6. Schäden oder Funktionsstörungen unverzüglich anzuzeigen, 

7. den Mietgegenstand bei Rückgabe gereinigt und in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 

 

§6 Nutzung und Haftung des Mieters 

1. Der Mieter haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder vertragswidrige Nutzung entstehen. 

2. Bei Verlust oder Beschädigung des Mietgegenstandes haftet der Mieter im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. 

3. Normale, vertragsgemäße Abnutzung geht nicht zu Lasten des Mieters. 

 

§7 Versicherung 

1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Vollkaskoversicherungsschutz zugunsten des Mieters. 

2. Wird ein Mietgerät durch eine vom Vermieter abgeschlossene Versicherung abgedeckt, kann ein vereinbarter 

Selbstbehalt im Schadensfall dem Mieter auferlegt werden, soweit er den Schaden zu vertreten hat. 

 

§8 Mängel während der Mietzeit 

1. Zeigt sich während der Mietzeit ein Mangel, ist der Vermieter unverzüglich zu informieren. 

2. Der Vermieter ist berechtigt, den Mangel zu beseitigen oder ein gleichwertiges Ersatzgerät zur Verfügung zu 

stellen. 

3. Ist eine Mängelbeseitigung nicht möglich oder unzumutbar, ist der Mieter zur angemessenen Mietminderung 

berechtigt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§9 Preise und Zahlung 

1. Es gelten die im Mietvertrag vereinbarten Preise. 

2. Die Miete ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, bei Übergabe des Mietgegenstandes fällig. 

3. Der Vermieter ist berechtigt, eine angemessene Kaution zu verlangen. 

4. Die Kaution wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe und Prüfung des Mietgegenstandes zurückerstattet. 

 

§10 Rückgabe 

1. Der Mietgegenstand ist zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort zurückzugeben. 

2. Bei verspäteter Rückgabe ist der Vermieter berechtigt, für die Dauer der Vorenthaltung die vereinbarte Miete zu 

berechnen. 

3. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

 

§11 Haftung des Vermieters 

1. Der Vermieter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. 

2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Vermieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und beschränkt 

auf den vorhersehbaren, typischen Schaden. 

3. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 

 

§12 Widerrufsrecht (bei Fernabsatz) 

Wird der Mietvertrag ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (z. B. Online-Shop) abgeschlossen, steht dem Mieter 

als Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Widerrufsbelehrung. 

 

§13 Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Durchführung des Mietvertrages. 

 

§14 Schlussbestimmungen 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften bleiben unberührt. 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil IV – Servicepaket „Winterwartung 60“ (B2C) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Servicepaket „Winterwartung 60“ an Verbraucher 

Stand Februar 2026 

§1 Geltungsbereich 

Diese Bedingungen gelten für den Erwerb des Servicepakets „Winterwartung 60“ durch Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. 

Das Servicepaket ist eine eigenständige, einmalig vergütete Servicevereinbarung neben dem Kaufvertrag über das Gerät. 

 

§2 Vertragscharakter 

(1) Das Servicepaket ist kein Abonnement und kein automatisch verlängerndes Dauerschuldverhältnis. 

(2) Der Kunde erwirbt mit einmaliger Zahlung das Recht auf bis zu fünf (5) Winterwartungen innerhalb eines Zeitraums von 

60 Monaten ab Kaufdatum des Gerätes. 

(3) Mit vollständiger Zahlung gilt das Servicepaket als vollständig vergütet. 

(4) Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben unberührt. 

 

§3 Leistungsumfang 

(1) Pro Vertragsjahr kann maximal eine Winterwartung in Anspruch genommen werden. 

(2) Insgesamt umfasst das Servicepaket höchstens fünf Wartungen innerhalb von 60 Monaten. 

(3) Die Winterwartung beinhaltet: 

- technische Funktionsprüfung 

- Reinigung im üblichen Rahmen der Wartung 

- Software- / Firmware-Update, sofern verfügbar 

- Austausch folgender Verschleißteile bei technisch festgestelltem verschleißbedingtem Bedarf: 

- Messer 

- Membrane (soweit vorhanden) 

- Dichtungen (soweit vorhanden) 

- Balge (soweit vorhanden) 

- Vorderräder 

- Messerteller 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Der Austausch erfolgt ausschließlich bei tatsächlich festgestelltem Verschleiß. 

(5) Membrane, Dichtungen, Balge, Vorderräder und Messerteller werden maximal einmal innerhalb der 60-monatigen 

Laufzeit ersetzt. 

(6) Ein Anspruch auf vorsorglichen Austausch ohne technischen Bedarf besteht nicht. 

 

§4 Messerregelung 

(1) Der Kunde erhält pro Saison die vertraglich festgelegte Menge an Messern. 

(2) Ein Anspruch auf: 

- zusätzliche Messer 

- vorzeitige Herausgabe 

- Barauszahlung 

- Bevorratung 

besteht nicht. 

(3) Ersatzteile werden ausschließlich im Rahmen der Wartung verbaut. Eine Herausgabe einzelner Ersatzteile erfolgt nicht. 

 

§5 Inanspruchnahme der Wartung 

(1) Das Gerät ist zwischen Ende der Mähsaison und spätestens zum 28./29. Februar des jeweiligen Jahres zur Wartung 

anzuliefern. 

(2) Erfolgt keine rechtzeitige Anlieferung, verfällt der Anspruch auf die Wartung für dieses Vertragsjahr. Das Servicepaket 

verlängert sich hierdurch nicht. 

(3) Nicht in Anspruch genommene Wartungen können nicht angespart oder in spätere Jahre übertragen werden. 

 

§6 Bring- und Abholpflicht 

(1) Ein Hol- und Bringservice ist nicht Bestandteil des Servicepakets. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, das Gerät nach Mitteilung der Fertigstellung innerhalb von 14 Kalendertagen abzuholen. 

(3) Erfolgt keine Abholung innerhalb dieser Frist, ist der Verkäufer berechtigt, ab dem 15. Kalendertag eine 

Einlagerungspauschale in Höhe von 50,00 € inkl. MwSt. zu berechnen. 

 

Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Nicht enthaltene Leistungen 

Nicht Bestandteil des Servicepakets sind insbesondere: 

- Akku 

- Unfallschäden 

- Sturzschäden 

- Wasserschäden 

- Blitzschäden 

- Vandalismus 

- Diebstahl 

- Kabelbrüche 

- Schäden durch Fremdeinwirkung 

- Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Reinigung 

- Reparaturen außerhalb der Winterwartung 

- Zubehör 

- Stromkosten 

Das Servicepaket deckt ausschließlich verschleißbedingte Ausfälle der ausdrücklich genannten Bauteile ab. 

 

§8 Werkstattregelung 

(1) Wartungsleistungen werden ausschließlich durch den Verkäufer oder eine autorisierte Fachwerkstatt erbracht. 

(2) Führt der Kunde Wartungen oder Reparaturen durch Dritte durch, bleiben Ansprüche aus diesem Servicepaket 

unberührt, sofern ein geltend gemachter Schaden nicht auf diese Fremdleistung zurückzuführen ist. 

(3) Der Kunde trägt die Beweislast dafür, dass ein Schaden nicht durch eine Fremdleistung verursacht wurde. 

 

§9 Pflichten des Kunden 

Der Kunde verpflichtet sich: 

- das Gerät regelmäßig zu reinigen und sachgerecht zu pflegen 

- Messer eigenständig nach Bedarf zu wechseln 

- ausschließlich geeignete Ersatzteile zu verwenden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- keine unsachgemäßen Eingriffe vorzunehmen 

Ansprüche entfallen nur, soweit ein Schaden ursächlich auf einen Verstoß zurückzuführen ist. 

 

§10 Totalschaden oder Diebstahl 

(1) Bei wirtschaftlichem Totalschaden oder Diebstahl des Gerätes endet die Möglichkeit der Inanspruchnahme weiterer 

Wartungen. 

(2) Eine anteilige Rückerstattung erfolgt nicht. 

(3) Der Kunde ist berechtigt, das verbleibende Wartungskontingent auf ein beim Verkäufer neu erworbenes Ersatzgerät 

gleicher oder vergleichbarer Geräteklasse zu übertragen. 

(4) Eine Verlängerung des 60-Monats-Zeitraums erfolgt nicht. 

 

§11 Übertragbarkeit 

Das Servicepaket ist fahrzeug- bzw. gerätebezogen und kann bei Veräußerung des Gerätes auf den neuen Eigentümer 

übertragen werden, sofern der Verkäufer hierüber informiert wird. 

 

§12 Haftung 

(1) Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleibt unberührt. 

 

§13 Laufzeitende 

Das Servicepaket endet automatisch 60 Monate nach Kaufdatum des Gerätes, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 

§14 Widerrufsrecht 

Wird das Servicepaket im Fernabsatz abgeschlossen, steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

Verlangt der Kunde ausdrücklich, dass mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird, so verliert er sein 

Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung. 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil V – Lieferung von Waren an gewerbliche Kunden (B2B) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von neuen und gebrauchten 

Motorgeräten an gewerbliche Kunden 

Stand Februar 2026 

§1 Allgemeines 

1. Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich 

sämtlicher Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit 

der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für 

Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus 

ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

2. Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Verkäufer nicht nochmals 

widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringt. 

3. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung aufgenommen werden. 

§2 Angebot und Lieferumfang 

1. Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet sind. Die Änderungen sind unangemessen und vom Käufer nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das 

handelsübliche Maß hinausgehen. Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte angegeben. An 

Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor; 

sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

2. Der Käufer ist, soweit nicht eine andere Lieferfrist ausdrücklich bestimmt ist, an die Bestellung höchstens sechs Wochen 

gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten 

Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch 

verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen Vereinbarungen sind im jeweiligen Liefervertrag schriftlich 

niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen. Nachträgliche Vertragsänderungen, die mündlich 

vereinbart werden, werden von den Vertragsparteien zeitnah schriftlich fixiert und als Ergänzung dem Liefervertrag 

hinzugefügt. 

4. Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht 

erheblich geändert wird und die Änderungen dem Käufer zumutbar sind. 

§3 Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk 

aus ab Werk. Nicht enthalten im Preis sind die Liefer- und Versandkosten. Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils 

geltenden Umsatzsteuer. An den vereinbarten Preis ist der Verkäufer vier Monate gebunden. Soll die Lieferung mehr als 

vier Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, ist der Verkäufer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder 

unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des  



 

 

 

 

 

 

 

 

Preises zu verlangen. Mehraufwendungen, die dem Verkäufer durch den Annahmeverzug des Käufers entstehen, kann er 

vom Käufer ersetzt verlangen. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden 

Abzug innerhalb von 12 Tagen frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 320 BGB zustehenden 

Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer mit 

der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 

3. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des 

Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 

dem Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang 

zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 

4. Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen. 

§4 Lieferfristen und Verzug 

1. Lieferfristen und Termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich so bezeichnet 

worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom 

Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe, insbesondere 

Streiks und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, welche außerhalb des Einflussbereichs des 

Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen (wie Z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Pandemien), soweit solche Hindernisse 

nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von Einfluss sind. 

4. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht rechtzeitig beliefert wird. Der Verkäufer ist zum Rücktritt 

berechtigt, wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Nichtlieferung vom Verkäufer zu 

vertreten ist (z.B. Zahlungsverzug). 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus. 

6. Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung Schaden erwächst, so ist der Verkäufer aus den gesetzlichen Bestimmungen 

haftbar. 

7. Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen Frist des § 286 Abs. 3 BGB und der Mahnung den Käufer auch abweichend 

von der Frist nach Ziffer III.2. durch ein anderes nach dem Kalender bestimmbares Zahlungsziel im Sinne des § 286 Abs. 2 

BGB in Verzug setzen. 

8. Gerät der Käufer mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem jeweiligen 

Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs-schadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass 

der Verkäufer einen höheren Verzugsschaden geltend macht, hat der Käufer die Möglichkeit nachzuweisen, dass der 

geltend gemachte Verzugsschaden nicht oder in zumindest wesentlich geringerer Höhe angefallen ist. 

§5 Gefahrübergang und Transport 

1. Versandweg und –mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlas-sen. 

2. Im Falle des Versendungskaufes geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, 

spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder bei Direktversand ab Werk mit dem Verlassen des Werkes auf den  



 

 

 

 

 

 

 

 

Käufer über. Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch weitere Leistungen übernommen 

hat. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Käufers versichert. 

3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des 

Angebots der Übergabe an auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers 

die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte 

aus Abschnitt VII (Mängelrüge und Haftung für Mängel) entgegenzunehmen. 

5. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Käufer zumutbar ist. 

§6 Eigentumsvorbehalt 

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der 

Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie 

- wenn dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf 

handelt - unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen 

nachzuweisen; andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der Käufer 

verpflichtet sich, etwaige Entschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten.  

3. Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung des Verkäufers nicht verpfänden noch zur Sicherheit 

übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, ist der 

Käufer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet. 

4. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt dem Verkäufer aber 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) des Verkäufers ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand 

ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach 

Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch 

verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 

ordnungsgemäß nachkommt. Andernfalls kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen 

und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 

aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. 

5. Soweit für den Kaufgegenstand eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt ist, steht dem Verkäufer daran während 

der Dauer des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz zu. 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der 

Ware nach Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. 

7. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten 

betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger 

anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach 

Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgebracht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

§7 Mängel und Haftung 

1. Der Käufer hat die empfangene Ware nach Eintreffen unverzügliche auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte 

Eigenschaften zu untersuchen und offensichtliche Mängel zeitnah schriftlich zu rügen. Ist der Vertrag für beide Teile ein 

Handelsgeschäft, so gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass erkennbare Mängel binnen 14 Tagen durch schriftliche Anzeige 

an den Verkäufer zu rügen sind; andernfalls gilt die Ware als genehmigt. 

2. Soweit die gelieferte Ware nicht den 

a) subjektiven Anforderungen entspricht, das heißt nicht die zwischen dem Käufer und Verkäufer vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder sich nicht für eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht mit dem 

vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, wie z,B, Montage- und Installationsanleitungen, übergeben wird, 

b) objektiven Anforderungen entspricht, das heißt sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder nicht eine 

Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist oder die der Käufer erwarten kann unter Berücksichtigung 

der Art der Sache/und/oder der öffentlichen Äußerungen, die vom Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette 

oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung, abgegeben wurden, oder nicht mit dem Zubehör einschließlich der 

Verpackung, der Montage. Oder der Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der 

Käufer erwarten kann, oder 

c) Montageanforderungen entspricht (sofern eine Montage durchzuführen ist), so ist der Verkäufer zur Nacherfüllung 

verpflichtet. 

3. In Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen des Verkäufers enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen 

sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht vom Verkäufer ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet worden sind; insoweit stellen Abweichungen der gelieferten Ware auch keinen Mangel der objektiven 

Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden Absatzes dar. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer mit dem Käufer 

ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den objektiven Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 

4. Die Nacherfüllungspflicht trifft den Verkäufer nicht, wenn er aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der 

Nacherfüllung berechtigt ist. 

5. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Verkäufers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung 

neuer Ware (Nachlieferung). Dabei muss der Käufer dem Verkäufer die Ware zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung 

stellen. Ferner muss der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Der Käufer ist während 

der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Verkäufer die 

Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist 

der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

6. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. 

7. Der Käufer kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung 

fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt das Recht des Käufers, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der 

folgenden Absätze geltend zu machen. 

8. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, versäumte 

Wartungsarbeiten, wenn diese üblich sind und /oder vom Her-steller empfohlen werden, normale Abnutzung - 

insbesondere von Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, 

Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bau-arbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische 

Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Verkäufers zurückzuführen sind. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 

schuldhaften Pflichtverletzung vom Verkäufer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Ferner haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haftet der Verkäufer uneingeschränkt 

nach dessen Vorschriften. 

Der Verkäufer haftet auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern er eine solche bezüglich 

der gelieferten Ware abgegeben hat. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die vom Verkäufer garantierte 

Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der vom Verkäufer gelieferten 

Ware ein, so haftet der Verkäufer hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von seiner 

Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

10. Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (wie 

z.B. die fristgemäße Lieferung der Ware), so ist die Haftung des Verkäufers auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 

vertrags-typischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung 

zustehen. 

11. Weitergehende Haftungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der 

vom Käufer gegen den Verkäufer erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers nach den 

vorstehenden Absätzen. 

12. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt bei neuen Verkaufsgegenständen vom 

Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in zwölf Monaten. Bei gebrauchten Kaufgegenständen stehen dem Käufer 

Mängelansprüche nur dann zu, wenn dies mit dem Verkäufer ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Die Frist für die 

Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten 

Nutzungsunterbrechung verlängert. Die Verjährungsverkürzungen in dieser Ziffer 12 gelten nicht für Schäden, die auf einer 

grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner 

Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien 

sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Streitigkeiten ist der Hauptsitz des Verkäufers, 

wenn beide Vertragsparteien Kaufleute im Sinne des HGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliche Sondervermögen sind (§ 38 ZPO). Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 

geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

§9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

§10 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an 

entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich 

sind. Der Käufer kann der Verwendung seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist 

berechtigt, Auskunft über die beim Verkäufer gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung der 

Daten zu fordern. Darüber hinaus hat der Käufer ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für 

den Datenschutz). 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil VI – Instandsetzungsarbeiten an gewerbliche Kunden (B2B) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an 

Motorgeräten an gewerbliche Kunden 

Stand Februar 2026 

§1 Allgemeines - Auftragserteilung 

1. Nachstehende Reparaturbedingungen gelten für alle Verträge und sonstigen Leistungen einschließlich sämtlicher 

Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der 

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für 

Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus 

ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

2. Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und Auftragnehmer (Werkstatt) sind verbindlich, wenn der 

Auftraggeber einen Auftragsschein unterzeichnet, der diese Bedingungen enthält bzw. auf deren Aushang im Geschäftslokal 

hinweist. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung mit diesen Bedingungen vor Beginn der 

Arbeiten erhalten hat. 

3. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen im Auftragsschein bzw. Bestätigungs-schreiben 

aufgenommen werden. 

4. Im Auftragsschein bzw. dem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen zumindest stichwortartig zu 

bezeichnen. Änderungen oder Erweiterungen des Instandsetzungsauftrags können auch mündlich erfolgen. Bei einem Wert 

der Änderung bzw. Erweiterung von mehr als 10% der ursprünglich veranschlagten Kosten des Auftrags folgt für den Fall 

der mündlichen Absprache ein Bestätigungsschreiben des Auftragnehmers. 

5. Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen – soweit nichts anderes vereinbart ist – in der Werkstatt des Auftragnehmers 

(Erfüllungsort). 

6. Der Auftrag umfasst die Ermächtigung, Unteraufträge zu erteilen, Probefahrten und – soweit erforderlich – 

Überführungsfahren vorzunehmen. 

7. Soweit für den Reparaturgegenstand eine Zulassung nach StVZO besteht, übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

bei Erteilung des Auftrags die Zulassungsbescheinigung Teil I. 

§2 Kostenvoranschlag, Kosten für nicht durchgeführte Aufträge 

1. Wird vor Ausführung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewünscht, ist dies 

ausdrücklich anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und als 

verbindlich bezeichnet wird. Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber 

berechnet werden; dies gilt insbesondere dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an dem zu reparierenden Gerät 

(Fehlersuche etc.) durchgeführt wurden. Im Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des 

Kostenvoranschlages berechnete Leistungen nicht nochmals berechnet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehler-suchzeit = Arbeitszeit). 

Wenn ein Auftrag aus Gründen nicht durchgeführt werden kann, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist der 

entstandene Aufwand dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt insbesondere 

a) wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat; 

b) der Auftraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt; 

c) der Auftrag während der Durchführung gemäß § 648 BGB gekündigt wurde, ohne dass hierfür ein Umstand ursächlich 

war, den der Auftragnehmer zu vertreten hat. 

3. Zu Preisangaben im Auftragsschreiben sowie beim Kostenvoranschlag ist jeweils die Umsatzsteuer auszuweisen. 

§3 Fertigstellung 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei 

später erteilen Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten verlängert 

sich dieser Termin jedoch entsprechend. Gleiches gilt, sofern die Verlängerung für den Auftraggeber zumutbar ist. Der 

Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen. 

2. Hält der Auftragnehmer einen schriftlich verbindlich zugesagten Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden aus von ihm 

zu vertretenden Gründen nicht ein, so hat er auf Verlangen dem Auftraggeber für die Zeit des Verzugs eine möglichst 

gleichwertige Ersatzmaschine bzw. ein gleichwertiges Ersatz-fahrzeug kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80% der 

Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeugs zu erstatten. Ein schriftlich 

verbindlich zugesagter Fertigstellungstermin gilt nur dann als Fixtermin im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB, wenn der 

Auftraggeber bei Erteilung des Auftrags erklärt, dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr an der Leistung 

hat. Kann der Fertigstellungstermin infolge höherer Gewalt oder schwerwiegender, unverschuldeter und 

unvorhergesehener Betriebsstörungen, wie etwa rechtmäßige Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Ausbleiben von 

Arbeitskräften oder von Zulieferung nicht eingehalten werden, besteht keine Schadenersatzpflicht. Der Auftragnehmer ist 

jedoch verpflichtet, den Auftraggeber über diese Verzögerungen zu unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. Das 

gleiche gilt, falls sich die Fertigstellung infolge von Zusatz- und Ersatzaufträgen oder infolge notwendiger zusätzlicher 

Instandsetzungsarbeiten erheblich verzögert. Diese Regelungen stellen keine Einschränkung der Verpflichtung des 

Auftragnehmers zur sorgfältigen Auswahl von Fachkräften und Vorlieferanten dar. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht bleibt 

ebenfalls unberührt. 

§4 Abnahme 

8. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, im 

Betrieb des Auftragsnehmers. Wünscht der Auftraggeber Abnahme und Übergabe an einem anderen Ort, so erfolgt diese 

auf seine Rechnung und Gefahr. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt bei der Überführung 

zu beachten. 

9. Der Auftraggeber kommt mit der Abnahme in Verzug (Annahmeverzug), wenn er nicht innerhalb einer Woche nach 

Meldung der Fertigstellung, Aushändigung oder Übersendung der Rechnung den Auftragsgegenstand abholt. Bei 

Reparaturarbeiten, die vereinbarungsgemäß innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf 

zwei Tage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bei Annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr für den Auftragsgegenstand 

berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig zu den üblichen 

Bedingungen aufbewahrt werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

§5 Berechnung des Auftrages und Zahlung 

1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der 

Vorauszahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeitaufwand und dem Wert der zu beschaffenden Materialien. 

2. Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im Kostenvoranschlag als auch in der Rechnung die Preise für 

verwendete Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeitsleistungen jeweils gesondert 

auszuweisen. Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme 

auf den Kostenvoranschlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind. 

3. Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers. 

4. Die Vergütung der Instandsetzungsarbeiten ist, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fällig, 

spätestens jedoch innerhalb einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder Übersendung der 

Rechnung. 

5. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer 

anerkannt, es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist unbestritten. Ausgenommen sind 

Gegenforderungen und Ansprüche des Auftraggebers aus demselben Auftrag. 

6. Soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug befindet, ist der Auftragnehmer berechtigt, für den fälligen 

Rechnungsbetrag Verzugszinsen mit 9% p.a. über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu berechnen. Die Verzugszinsen sind 

höher anzusetzen, wenn der Auftragnehmer eine Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist. Sie sind niedriger 

anzusetzen, wenn der Auftraggeber eine Belastung mit niedrigerem Zinssatz nachweist. 

§6 Pfandrecht 

1. Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des 

Auftrags in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 

durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem 

Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. 

2. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind 

oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 

§7 Mängelansprüche 

Der Auftragnehmer leistet für die in Auftrag gegebenen Arbeiten in folgender Weise Gewähr: 

1. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm 

Gewährleistungsansprüche in dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält. 

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Abnahme. 

3. Offensichtliche Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich nach ihrer Feststellung schriftlich anzuzeigen und genau zu 

bezeichnen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Es wird weiter keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete 

oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, 

versäumte Wartungsarbeiten, wenn diese vom Hersteller empfohlen werden, normale Abnutzung - insbesondere von 

Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 

Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein 

Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen sind. 

5. Die Behebung gewährleistungspflichtiger Mängel erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers in seinem Betrieb. 

Abschleppkosten werden vom Auftragnehmer nicht übernommen. 

6. Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die Nachbesserung schuldhaft mangelhaft ausführt, ist der 

Auftraggeber berechtigt, von diesem die kostenlose Stellung einer Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges oder 

Erstattung von 80 % der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges zu 

verlangen. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Ausschluss der Gewährleistung nach Ziffer VII.4., ist ein Anspruch auf 

kostenlose Stellung einer Ersatzmaschine ausgeschlossen. 

7. Bei mehrmaligem – in der Regel zweimaligem - Fehlschlagen der Nachbesserung kann der Auftraggeber Herabsetzung 

der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

8. Die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels in einer anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Auftragnehmers. Eine Ausnahme gilt für zwingende Notfälle; der Auftragnehmer ist in diesem Fall 

unverzüglich unter Angabe von Name und Anschrift dieser Fachwerkstatt zu benachrichtigen. In jedem Fall hat der 

Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbeseitigung des 

Auftragnehmers handelt und dass diesem ausgebaute Teile während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten 

sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten für die Mängelbeseitigung möglichst niedrig gehalten 

werden. 

9. Es wird keine Gewähr für Schäden übernommen, die entgegen VII.3. nicht unverzüglich vom Auftraggeber gemeldet 

wurden. 

10. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend zu machen; bei mündlichen 

Anzeigen händigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige aus. 

11. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 

verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 

typischen Schaden begrenzt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

12. Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. 

13. Die Haftungserleichterungen und Verjährungsverkürzungen in Ziffern 11 und 12 gelten nicht für Schäden, die auf einer 

grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Auftragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters oder 

seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Haftung für sonstige Schäden 

1. Die Haftung für den Verlust von Geld und Wertsachen jeglicher Art, die nicht ausdrücklich in Verwahrung genommen 

sind, ist ausgeschlossen. 

2. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in 

der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

3. Für Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer gelten die Regelungen in Abschnitt IX. „Haftung - Probefahrt“, 
Ziffer 1 und 2 entsprechend. 

§9 Haftung – Probefahrt 

1. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus 

welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind 

oder zugunsten des Auftragnehmers eine Haftpflichtversicherungsdeckung besteht. In diesem Fall tritt der Auftragnehmer 

seinen Anspruch gegenüber der Versicherung an den Auftraggeber ab. 

2. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 

verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 

typischen Schaden begrenzt. 

3. Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggebers, wenn er selbst oder sein Beauftragter das Fahrzeug 

während der Probefahrt lenkt. 

§10 Eigentumsvorbehalt und ersetzte Teile 

1. An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen sowie Tauschaggregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des 

Auftraggegenstandes geworden sind, behält sich der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung aller 

Reparaturrechnungen das Eigentum vor. 

2. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, gehen ersetzte Teile in das Eigentum des Auftragnehmers über. 

§11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Für sämtliche sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ergebenden gegenwärtigen und 

zukünftigen Streitigkeiten ist für den Gerichtsstand der Ort maßgeblich, an dem die Instandsetzungsarbeiten ausgeführt 

werden (Erfüllungsort, § 29 ZPO). 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach 

Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

§12 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 

Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

§13 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an 

entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich 

sind. Der Auftraggeber kann der Verwendung seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist 

berechtigt, Auskunft über die beim Auftragnehmer gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung 

der Daten zu fordern. Darüber hinaus hat der Auftraggeber ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

(Landesbeauftragter für den Datenschutz). 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil VII – Vermietung an gewerbliche Kunden (B2B) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Motorgeräten an gewerbliche 

Kunden 

Stand November 2025 

§1 Allgemeines 

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge über die Vermietung von 

Motorgeräten, landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Bedarfsgegenständen sowie Baumaschinen, die mit Kunden 

geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliche Sondervermögen sind. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, 

sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. 

2. Bedingungen des Mieters werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Vermieter nicht nochmals 

widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos erbringt. 

3. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung aufgenommen werden. 

§2 Angebot, Vertragsschluss und Lieferumfang 

1. Angebote des Vermieters sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Leistungs-, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet sind. Änderungen sind unangemessen und vom Mieter nicht zu akzeptieren, sofern sie über das 

branchenübliche Maß hinausgehen. Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte angegeben. An 

Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Vermieter Eigentums- und Urheberrechte vor; 

sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

2. Reservierungen erfolgen unverbindlich. Ein Anspruch auf Überlassung des Mietgegenstandes besteht erst mit Abschluss 

eines Mietvertrages in Schrift- oder Textform. 

3. Der Mietvertrag ist abgeschlossen, 

a) 

durch beiderseitige Unterzeichnung des Mietvertrages, 

b) 

wenn der Vermieter die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Mietgegenstandes schriftlich oder in Textform 

bestätigt hat, oder 

c) 

die Lieferung ausgeführt ist. 

4. Sämtliche zwischen Vermieter und Mieter getroffenen Vereinbarungen sind im jeweiligen Mietvertrag schriftlich 

niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen. Nachträgliche Vertragsänderungen, die mündlich 

vereinbart werden, werden von den Vertragsparteien zeitnah schriftlich fixiert und als Ergänzung dem Mietvertrag 

hinzugefügt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Angaben in dem Mieter ausgehändigten Beschreibungen über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, 

Betriebsstoffverbrauch und Betriebskosten sind Vertragsinhalt. Sie dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der 

Mietgegenstand fehlerfrei ist. Konstruktions- und Formänderungen bleiben vorbehalten, soweit der Mietgegenstand nicht 

erheblich geändert und die Änderungen dem Mieter zumutbar sind. 

6. Die Mietzeit beginnt und endet am jeweils vertraglich vereinbarten Tag. Die Mietzeit kann im beiderseitigen 

Einvernehmen durch wechselseitige Erklärungen in Schrift- oder Textform verlängert werden. Der Verlängerungsantrag 

muss dem Vermieter rechtzeitig vor Ablauf der Mietzeit zugehen. Ohne eine gesonderte vertragliche Vereinbarung 

verlängert sich die Mietzeit bis zur vollständigen Ablieferung der Mietsache bei dem Vermieter oder bis zur Abholung der 

Mietsache durch den Vermieter. 

§3 Übergabe und Überlassung der Mietsache; geplanter Liefertermin 

1. Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter die Mietsache für die vereinbarte Mietzeit zum Gebrauch zu überlassen. Die 

Gefahrtragung des Mieters beginnt mit der Übergabe der Mietsache und endet mit deren Rückgabe an den Vermieter. 

2. Während der Mietzeit ist der Vermieter berechtigt, die Mietsache gegen einen anderen, vergleichbaren Mietgegenstand 

(etwa das Produkt eines anderen Herstellers mit vergleichbaren Leistungsmerkmalen) auszutauschen, sofern sich die 

andere Mietsache für den vertraglich vorausgesetzten Mietgebrauch und Mietzweck eignet und berechtigte Interessen des 

Mieters nicht entgegenstehen. 

3. Der Mieter ist verpflichtet, die vereinbarte Miete zu zahlen, die Mietsache vertrags- und ordnungsgemäß zu behandeln 

und bei Vertragsende gereinigt, betriebsbereit und vollgetankt zurückzugeben. 

4. Je nach vertraglicher Vereinbarung hält der Vermieter die Mietsache in einwandfreiem, betriebsfähigem und 

vollgetanktem Zustand mit den erforderlichen Unterlagen zur Abholung bereit oder bringt sie zum Versand. Mit der 

Abholung/Absendung geht die Gefahr der Beförderung auf den Mieter über. 

5. Wird An- oder Abtransport durch den Vermieter vereinbart, trägt der Mieter für einen ungehinderten Zugang zum Ort 

der Verladung/des Aufbaus Sorge. Versandweg und –mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl des 

Verkäufers überlassen. 

6. Im Falle der Versendung geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens 

jedoch mit dem Verlassen des Lagers auf den Mieter über. 

7. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Mieter zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des 

Angebots der Übergabe an auf den Mieter über. 

§4 Mängel und Mängelrüge 

1. Der Mieter ist berechtigt, die Mietsache vor Mietbeginn zu besichtigen und bestätigt im Übergabeprotokoll den Zustand 

der übernommenen Mietsache und den Umfang des Zubehörs. Erkennbare Mängel werden im Übernahmeprotokoll 

festgehalten. Verborgene Mängel, Beschädigungen oder Funktionsstörungen sind unverzüglich nach Feststellung dem 

Vermieter schriftlich oder in Textform anzuzeigen. 

2. Der Vermieter hat Mängel, die bei Übergabe oder unverzüglich nach Feststellung angezeigt wurden, auf eigene Kosten zu 

beseitigen. Der Mieter hat Vermieter Gelegenheit zu geben, diese Mängel zu beseitigen. Ziffer III.2. gilt entsprechend. 

3. Nach schriftlicher Bestätigung durch den Vermieter kann der Mieter die Behebung von Mängeln selbst ausführen oder 

ausführen lassen. Der Vermieter trägt dann die erforderlichen Kosten gegen Vorlage entsprechender Belege. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lässt der Vermieter eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Beseitigung eines von ihm zu vertretenden oder 

anfänglichen Mangels durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen oder stellt er nicht innerhalb der Frist ein Ersatzgerät 

zur Verfügung, so hat der Mieter ein Rücktrittsrecht. 

5. Das Rücktrittsrecht des Mieters besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Beseitigung eines anfänglichen 

oder zu vertretenden Mangels durch den Vermieter. 

6. Die vermieteten Gegenstände sind vom Vermieter versichert, soweit die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. Ist 

in der Versicherung ein Selbstbehalt enthalten, muss dieser im Schadenfall vom Mieter getragen und versteuert werden, 

soweit er für den Schaden haftet. 

§5 Anbringen von Werbung an Mietgegenständen 

Der Vermieter ist berechtigt, an den Mietsachen Werbung für eigene Zwecke und/oder Drittunternehmen anzubringen 

bzw. anbringen zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, dies zu dulden, soweit dadurch der vertragsgemäße Mietgebrauch 

nicht beeinträchtigt wird. 

§6 Preis und Zahlung; Zurückbehaltungsrecht 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Vermieters. Nicht enthalten im Preis sind Liefer- und 

Versandkosten. Kraftstoffe und sonstige Betriebsmittel gehen zu Lasten des Mieters. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 

der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Hälfte der nach Betriebsstunden berechnete Miete im Voraus ohne Abzug 

zahlbar. Der Restbetrag wird nach Beendigung des Mietverhältnisses acht Tage nach Rechnungstellung durch den Vermieter 

fällig. Der vereinbarte Mietzins ist auch dann voll zu zahlen, wenn die vereinbarten Mietzeiten nicht gänzlich ausgenutzt 

werden. Die Nutzung eines Gerätes mit Stundenzähler über den vereinbarten Umfang hinaus wird dem Mieter gemäß Satz 

1 zusätzlich berechnet. 

3. Die dem Mieter aus § 320 BGB zustehenden Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht berührt. Skonti-Zusagen 

gelten nur für den Fall, dass sich der Mieter mit der Bezahlung früherer Vermietungen oder anderen zwischen Vermieter 

und Mieter bestehenden Vertragsverhältnissen nicht im Rückstand befindet. 

4. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Vermieter bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des 

Mieters ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Mieter nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 

dem Mietvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Mieters in einem Umfang 

zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 

5. Hat der Mieter dem Vermieter eine Kaution gestellt, so ist der Vermieter berechtigt, bei Beendigung des Mietvertrages 

mit den ihm aus dem Mietvertrag zustehenden Ansprüchen gegenüber dem Kautionsrückzahlungsanspruch die 

Aufrechnung zu erklären. Eine Verzinsung der Kaution findet nicht statt. 

6. Zahlungen dürfen an Angestellte des Vermieters nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen. 

§7 Fristen und Verzug 

1. Fristen und Termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie vom Vermieter ausdrücklich so bezeichnet worden 

sind. Die Frist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Mieter zu 

beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen sowie Freigaben. 

2. Die Einhaltung der Frist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Mieters voraus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

§8 Pflichten des Mieters, Besichtigungsrecht 

Der Mieter ist verpflichtet, 

1. vor Inbetriebnahme des Mietgegenstands die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen bei Gebrauch der 

Mietsache jederzeit zu beachten und sich bei Rückfragen unverzüglich an den Vermieter zu wenden; 

2. den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen; 

3. für sach- und fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstandes Sorge zu tragen, insbesondere Betriebsstoffe 

(Wasser, Öle, Fette, Kraftstoffe), Reinigungsmittel usw. nur in einwandfreier Beschaffenheit oder wie in der 

Betriebsanleitung oder vom Vermieter ausdrücklich vorgeschrieben zu verwenden; 

4. bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen erforderlichenfalls den Mietgegenstand sofort außer Betrieb zu setzen und 

eine Weisung des Vermieters abzuwarten; 

5. ihm obliegende notwendige Instandsetzungsarbeiten unverzüglich sach- und fachgerecht unter Verwendung von 

Original- oder gleichwertigen Ersatzteilen auf seine Kosten vornehmen zu lassen. Die erforderlichen Ersatzteile sind über 

den Vermieter zu beziehen; 

6. den Mietgegenstand gegen Diebstahl etc. und außerhalb der Arbeitszeit so gut wie möglich gegen Witterungseinflüsse zu 

schützen; 

7. dafür Sorge zu tragen, dass der Mietgegenstand nur durch geschulte und eingewiesene Personen bedient wird, die hierzu 

körperlich und geistig in der Lage sind. Sofern für den Betrieb des Mietgegenstandes besondere Lizenzen oder Erlaubnisse 

erforderlich sind, hat der Mieter sicherzustellen, dass diese vorhanden und gültig sind; 

8. dem Vermieter nach entsprechender vorheriger Ankündigung die Besichtigung und Untersuchung des Mietgegenstandes 

auf eigene Kosten zu ermöglich und in jeder Weise zu erleichtern. 

§9 Rechte des Vermieters 

1. Bei vertragswidrigem Verhalten des Mieters ist der Vermieter zur Rücknahme der Mietsache nach Mahnung und 

Rücktrittserklärung berechtigt und der Mieter zur Herausgabe verpflichtet. 

2. Sämtliche Kosten der Rücknahme des Mietgegenstandes trägt der Mieter. 

§10 Untervermietung und besondere Pflichten 

Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand unterzuvermieten oder Dritten Rechte an dem Mietgegenstand 

einzuräumen oder Rechte aus dem Mietvertrag abzutreten. Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder 

dergleichen Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen, so ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter hiervon 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Dritte ist durch den Mieter schriftlich auf das Eigentum des Vermieters hinzuweisen. 

§11 Rückgabe der Mietsache 

1. Der Mieter hat den Mietgegenstand betriebsbereit, gereinigt und vollgetankt (III.4.) mit allen Zubehörteilen dem 

Vermieter zu übergeben oder zur Abholung bereitzustellen. 

2. Ist eine Abholung durch den Vermieter vereinbart, so hat der Mieter den Mietgegenstand so rechtzeitig bereitzustellen, 

dass die Abholung innerhalb der Geschäftszeiten des Vermieters gewährleistet ist. 

3. Befindet sich der Mietgegenstand bei Rückgabe nicht in einem vertragsgemäßen Zustand und ist dies auf eine Verletzung 

der Mieterpflichten nach Abschnitt VIII. zurückzuführen, so verlängert sich die Mietzeit um die Zeit, die zur 

Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zustandes der Mietsache üblicherweise erforderlich ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sollte es dem Mieter schuldhaft nicht möglich sein, den Mietgegenstand zurückzugeben, so ist er zum Schadensersatz 

verpflichtet. Bei Geldersatz ist der Betrag zu leisten, der zur Beschaffung eines gleichwertigen Gerätes am vereinbarten 

Rücklieferungsort und im Zeitpunkt der Entschädigungs-leistung erforderlich ist. 

5. Der Verlust oder die Beschädigung der Mietsache durch eine Straftat ist unverzüglich der zuständigen Polizeibehörde 

anzuzeigen. Ein Nachweis der Anzeige ist dem Vermieter zu übergeben. 

6. Der Umfang, der vom Mieter zu vertretenden Mängel und Beschädigungen ist dem Mieter mitzuteilen; es ist ihm 

Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben. 

7. Die Kosten der zur Behebung der Mängel erforderlichen Instandsetzungsarbeiten sind seitens des Vermieters dem Mieter 

in geschätzter Höhe möglichst vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten mitzuteilen. 

8. Besteht über den Zustand des Mietgegenstands sowie über Reparaturzeit und Kosten Uneinigkeit, so ist der 

Mietgegenstand durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen untersuchen zu lassen. 

9. Der Sachverständige hat hierzu ein Gutachten anzufertigen. Die Kosten für den Sachverständigen tragen Vermieter und 

Mieter zu gleichen Teilen. 

10. Wenn die Parteien sich über die Person des Sachverständigen nicht einigen, so ist der Sachverständige durch die 

Handwerkskammer, in deren Bezirk der Vermieter seinen Sitz hat, zu benennen. 

11. Die ordnungsgemäße Rücklieferung des Mietgegenstands gilt als vom Vermieter anerkannt, wenn nicht spätestens 14 

Tage nach Rückgabe oder Abholung des Mietgegenstands eine Mängelanzeige in Schrift- oder Textform an den Mieter 

abgesandt ist. 

§12 Kündigung 

Der über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist für beide Parteien grundsätzlich unkündbar. Eine 

Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

1. nach Vertragsabschluss dem Vermieter Tatsachen bekannt werden, nach denen sich die Kreditwürdigkeit des Mieters 

nach bankmäßigen Gesichtspunkten mindert und dadurch die Durchführung des Vertrages gefährdet wird; 

2. der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters den Mietgegenstand oder einen Teil desselben nicht vertragsgemäß 

verwendet oder an einen anderen als im Vertrag angegebenen Ort verbringt oder einem Dritten überlässt; 

3. bei Vernachlässigung der dem Mieter nach Ziffer VIII. obliegenden Pflichten, wodurch der Mietgegenstand erheblich 

gefährdet ist, sofern der Mieter einer vorangegangenen Aufforderung des Vermieters zur Abhilfe innerhalb einer 

angemessenen Frist nicht nachgekommen ist; 

4. der Mietgegenstand dem Mieter nicht rechtzeitig übergeben wird und der Vermieter auch keinen gleichwertigen Ersatz 

stellen kann. 

§13 Haftungsbegrenzung - Schadensersatz 

1. Hat der Vermieter nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 

verursacht wurde, so haftet der Vermieter beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten, etwa solcher, die der Mietvertrag dem Vermieter nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Mietvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 

der Mieter regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren 

typischen Schaden begrenzt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen des Vermieters für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die vom Mieter gegenüber dem Vermieter geltend zumachenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Es besteht jedoch eine Ausschlussfrist von sechs Monaten, sofern der Vermieter schriftlich einen Anspruch 

des Mieters als unbegründet zurückgewiesen hat. 

3. Die Haftungserleichterung und Verjährungsverkürzung in den Ziffern 1 und 2 gilt nicht für Schäden, die auf einer grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Mieters, seines gesetzlichen Vertreters oder seines 

Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Streitigkeiten ist der Hauptsitz des Vermieters, wenn beide Vertragsparteien 

Kaufleute im Sinne des HGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen 

sind (§ 38 ZPO). Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

§15 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 

Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

§16 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und zur Direktwerbung und beruht auf Art. 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen und zum Zweck von Bonitätsauskünften an 

entsprechende Auskunfteien statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich 

sind. Der Mieter kann der Verwendung seiner Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit widersprechen und ist 

berechtigt, Auskunft über die beim Vermieter gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berichtigung oder Löschung der 

Daten zu fordern. Darüber hinaus hat der Mieter ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für 

den Datenschutz). 



 

 
 
 
 
 

 

 

Teil VIII – Online-Shop (B2C und B2B) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Online-Shop 

Stand Februar 2026 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über unseren Online-Shop geschlossenen 

Verträge zwischen uns, der 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Im Klamm 4 

21709 Düdenbüttel 

Handelsregister: HRA 205083 

Registergericht: Tostedt 

Vertreten durch: 

Motorgeräte-Hagenah Verwaltungs GmbH 

Im Klamm 4 

21709 Düdenbüttel 

Diese vertreten durch: 

Lukas Hagenah, Jannik Hagenah 

Handelsregister: HRB 210118 

Registergericht: Tostedt 

 Kontakt: 

Telefon: 04144/8004 

E-Mail: info@motorgeraete-hagenah.de 

und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind. 

(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich 

insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. 

(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 

(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht 

ausdrücklich widersprechen. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss 

eines Kaufvertrags, sondern eine Aufforderung an Sie zur Abgabe eines Angebots dar. 

(2) Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ 
geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe  
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der Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon 

unberührt. 

(3) Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail bestätigen. In 

einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung 

des Zugangs zugleich die Annahme erklärt. 

(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der 

bestellten Artikel annehmen. 

(5) Bestellungen von Lieferungen ins Ausland können wir nur ab einem Mindestbestellwert berücksichtigen. Den 

Mindestbestellwert können Sie den in unserem Online-Shop bereit gestellten Preisinformationen entnehmen. 

(6) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager 

ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber 

unverzüglich informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten. 

§ 3 Widerrufsrecht (Verbraucher) 

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten 

der Rücksendung zu tragen. 

(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG, Im Klamm 4, 21709 Düdenbüttel, 

Telefon: +49 4144 8004, Mail: info@motorgeraete-hagenah.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster- 

Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite https://www.motorgeraete-

hagenah.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 

unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 

Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab  
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dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 

denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 

den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns oder an (hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von 

Ihnen zur Entgegennahme der Ware ermächtigten Person einzufügen) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 

gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 

Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

- Ende der Widerrufsbelehrung- 

(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen 

Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 

schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde, 

(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt 

haben. 

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung 

(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

(2) Die Lieferfrist beträgt circa fünf (5) Werktage, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der 

Regelung in Abs. 3 – mit Vertragsschluss. 

(3) Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei begründeten Anhaltspunkten für ein 

Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern 

(Vorkassevorbehalt). Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie unverzüglich unterrichten. In 

diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der Versandkosten. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und 

verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 

(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop angegeben. Der Preis einschließlich 

Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor Sie die Bestellung 

absenden. 

(3) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für die erste Teillieferung 

Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 widerrufen, können Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen 

die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu sonstigen 

Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3). 

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen zwei (2) Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu bezahlen. 

(2) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten nach Ihrer Wahl auf unser im Online-Shop angegebenes Konto 

überweisen, uns eine Einzugsermächtigung erteilen oder per EC-/Maestro- oder Kreditkarte bezahlen. Im Fall einer erteilten 

Einzugsermächtigung oder der Zahlung per EC-/Maestro- oder Kreditkarte werden wir die Belastung Ihres Kontos 

frühestens zu dem in Abs. 1 geregelten Zeitpunkt veranlassen. Eine erteilte Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf auch 

für weitere Bestellungen. 

(3) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegen-ansprüche sind 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt, 

wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. 

(4) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus demselben 

Kaufvertrag herrührt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Die 

Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware. 

(2) Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von den Herstellern bestimmter Artikel 

eingeräumte Herstellergarantien treten neben die Ansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 1. 

Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls 

beiliegen. 

§ 9 Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie 

als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinal-pflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des 

vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 

ausgeschlossen. 

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -aus-schlüssen unberührt. 

§ 10 Urheberrechte 

Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online-Shop veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine 

Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Datenschutzhinweis 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Kontaktdaten zur Abwicklung Ihrer 

Bestellung, so auch Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie uns diese angeben. Zur Bonitätsprüfung können wir Informationen (z.B. 

auch einen sogenannten Score- Wert) von externen Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die 

Zahlungsart abhängig machen. Zu den Informationen gehören auch Informationen über Ihre Anschrift. Dies erfolgt zum 

Zwecke der Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung abrufbar 

unter https://www.motorgeraete-hagenah.de/datenschutz/ . 

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als 

Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land 

haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl 

unberührt. 

(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, 21709 Düdenbüttel. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale 

Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaffen. Die 

Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, 

die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

https://www.motorgeraete-hagenah.de/datenschutz/


 

 

 

 

Teil IX – Vermietung von Großflächenmährobotern und Golfballsammlern 

(B2B) 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Großflächenmährobotern und 

Ballsammlern an gewerbliche Kunden. 

 

Stand März 2026 

§1 Geltungsbereich 

 Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen. 

§ 1a Vorrang und Verhältnis zu sonstigen AGB-Regelungen 

Für Verträge über die Vermietung von Großflächenmährobotern und Golfballsammlern an gewerbliche Kunden gelten die 

Regelungen dieses Teils IX vorrangig. 

Die Bestimmungen anderer Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere Teil VII „Vermietung an 
gewerbliche Kunden (B2B)“, finden auf diese Verträge nur Anwendung, soweit dieser Teil IX keine speziellere oder 
abweichende Regelung enthält. 

Im Falle von Widersprüchen zwischen den Regelungen dieses Teils IX und anderen mietrechtlichen Bestimmungen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen die Regelungen dieses Teils IX vor. 

§2 Vertragsgegenstand 

 Vertragsgegenstand ist die entgeltliche Überlassung des im Angebot bezeichneten Mietgegenstands einschließlich des 

ausdrücklich vereinbarten Zubehörs und der ausdrücklich vereinbarten Leistungen. Maßgeblich sind das Angebot, der 

Mietvertrag und die dazugehörigen Anlagen. 

§3 Eigentum 

 Der Mietgegenstand bleibt während der gesamten Vertragslaufzeit einschließlich etwaiger Verlängerungen ausschließlich 

Eigentum des Vermieters. Eine Kaufoption besteht nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

§4 Vertragslaufzeit 

 Die Grundlaufzeit beträgt 60 Monate. Während dieser Zeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Eine vorzeitige 

Vertragsbeendigung ist nur im Rahmen des vereinbarten Nachmietersystems oder aus wichtigem Grund möglich. Nach 

Ablauf der Grundlaufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils um 12 Monate, sofern er nicht mit einer Frist von 3 Monaten 

zum Vertragsende schriftlich gekündigt wird. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§5 Zahlungsmodell und Fälligkeit 

 Die Mietraten sind entsprechend dem vereinbarten 12-Monats- oder 8-Monats-Modell zu zahlen. Die Miete ist jeweils im 

Voraus, spätestens zum 3. Werktag des jeweiligen Monats fällig. Die Zahlung erfolgt ausschließlich per SEPA-Lastschrift. 

Zusätzlich fällt bei Vertragsbeginn eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 180,00 EUR brutto an. Diese ist sofort 

fällig und nicht erstattungsfähig. 

§6 Preisanpassung 

 Der Vermieter ist berechtigt, die Miete erstmals nach Ablauf von 12 Monaten seit Mietbeginn und danach jeweils zum 

01.01. eines Kalenderjahres entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI, Basis 2020 = 

100) anzupassen. Eine unterlassene Anpassung gilt nicht als Verzicht auf spätere Anpassungen. 

§7 Installation und Inbetriebnahme 

 Die Erstinstallation und Erstkonfiguration sind nur dann geschuldet, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. 

Die Installation darf ausschließlich durch den Vermieter oder durch von ihm beauftragtes Fachpersonal erfolgen. 

§8 Leistungsumfang 

 Im Mietpreis enthalten sind nur die im Angebot bzw. Vertrag ausdrücklich bezeichneten Leistungen, insbesondere die 

Überlassung des Mietgegenstands, die vereinbarte jährliche Wartung / der Winterservice, die vereinbarte 

Messerbereitstellung und die Einbeziehung einer Maschinenbruchversicherung. Nicht ausdrücklich vereinbarte Leistungen 

sind nicht geschuldet. 

§9 Wartung und Mitwirkungspflichten des Mieters 

 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand jährlich durch den Vermieter warten zu lassen. Der Mieter bringt das 

Gerät auf eigene Kosten zum Service und holt es dort wieder ab, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Unterlässt der 

Mieter die Wartung oder seine Mitwirkung, kann der Vermieter nach Fristsetzung die Nutzung untersagen und den Vertrag 

aus wichtigem Grund kündigen. 

§10 Pflichten des Mieters im Betrieb 

 Der Mieter hat den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln, das Gelände regelmäßig auf Hindernisse und Veränderungen 

zu kontrollieren und die Herstellervorgaben sowie die Vorgaben des Vermieters einzuhalten. Der Mietgegenstand darf nur 

am vereinbarten Einsatzort genutzt werden. Der Mieter hat dem Vermieter den erforderlichen Zugang zum Einsatzort zu 

ermöglichen. Vorgegebene Betriebs- und Mähzeiten sind verbindlich. Ein gleichzeitiger Betrieb mit einer aktiven 

Bewässerungsanlage ist unzulässig. 

§11 Nicht enthaltene Leistungen 

 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, sind insbesondere nicht enthalten: Erstinstallation, laufende 

Pflegearbeiten vor Ort, Klingenwechsel vor Ort, Reinigung vor Ort, Fahrtkosten, Transport zum und vom Service, 

Wintereinlagerung, Strom-, Daten- oder Mobilfunkkosten am Einsatzort sowie nachträgliche Anpassungen an Fläche oder 

Installation aufgrund geänderter Platzverhältnisse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§12 Versicherung 

 Soweit vereinbart, ist für den Mietgegenstand eine Maschinenbruchversicherung nach Maßgabe der geltenden 

Versicherungsbedingungen einbezogen. Der Mieter trägt je Schadenfall grundsätzlich eine Selbstbeteiligung von 500,00 

EUR. Maßgeblich sind ausschließlich die konkreten Versicherungsbedingungen. Schäden sind unverzüglich zu melden. Kein 

Versicherungsschutz besteht, soweit Schäden auf vom Mieter zu vertretenden Pflichtverstößen oder auf Ausschlüssen der 

Versicherungsbedingungen beruhen. 

§13 Zahlungsverzug 

 Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, je Mahnung eine Pauschale in Höhe von 50,00 EUR zu erheben. 

Gesetzliche Verzugszinsen bleiben unberührt. Rücklastschriftkosten und dadurch entstehende Bearbeitungskosten trägt 

der Mieter, soweit er sie zu vertreten hat. 

§14 Nachmietersystem 

 Eine vorzeitige Vertragsbeendigung während der Grundlaufzeit setzt voraus, dass ein geeigneter und vom Vermieter 

akzeptierter Nachmieter benannt wird. Ein Anspruch auf Zustimmung zu einem vorgeschlagenen Nachmieter besteht nicht. 

Bis zur tatsächlichen Vertragsübernahme bleibt der bisherige Mieter voll zahlungs- und leistungspflichtig. 

§15 Haftung des Mieters 

 Der Mieter haftet für Schäden, Funktionsstörungen, Leistungsbeeinträchtigungen oder erhöhten Verschleiß, die durch 

vertragswidrige Nutzung, fehlende Pflege, unterlassene Wartung, unzulässigen Betrieb, eigenmächtige Änderungen, zu 

geringe Betriebszeiten oder den gleichzeitigen Betrieb mit einer aktiven Bewässerungsanlage entstehen. 

§16 Gesetzliche oder behördliche Betriebsbeschränkungen 

 Werden nach Vertragsschluss gesetzliche oder behördliche Betriebsbeschränkungen, insbesondere Nachtfahrverbote oder 

sonstige zeitliche Nutzungsbeschränkungen, eingeführt oder verschärft, begründet dies keine Pflichtverletzung des 

Vermieters. Der Vermieter haftet insoweit nicht für daraus resultierende Einschränkungen der Mähleistung oder sonstige 

Folgeschäden, soweit diese allein auf der hoheitlichen Maßnahme beruhen. Der Vermieter ist berechtigt, die Betriebs- und 

Mähzeiten entsprechend anzupassen. 

§17 Haftung des Vermieters 

 Der Vermieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

§18 Rückgabe nach Vertragsende 

 Nach Vertragsende ist der Mietgegenstand an den Vermieter zurückzugeben. Der Vermieter holt den Mietgegenstand 

beim Mieter ab und übernimmt die Demontage, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Im Boden verlegte Kabel 

verbleiben am Einsatzort, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

§19 Gerichtsstand und Recht 

 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Gerichtsstand der Sitz des 

Vermieters. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Anhang 1 - Beispiele zur Abgrenzung Verbraucher / Unternehmer 

Unternehmer 
Verbraucher 

Kunde (§ 14 BGB) / Bemerkung 
(§ 13 BGB) 

öffentl. Hand) 

Betreuer X 

X 

bei Geschäften, die sich auf die zukünf- 

tige gewerbliche oder berufliche Tätig- 

keit beziehen 

Existenzgründer 

Forstverwaltung X 

X 

X 

Freiberufler 

Hausverwaltung 

Hobby-Bastler an alten Traktoren X 

X 
soweit keine Einkünfte aus der Land- 

wirtschaft erzielt werden. 
Hobby-Landwirt 

Insolvenzverwalter 

Kleingewerbetreibende 

X 

X 
auf die Absicht der Gewinnerzielung 

kommt es nicht an 

Kommunale Eigenbetriebe 

Nachlassverwalter 

X 

X 

X Nebenerwerbslandwirt 

Privater Hausbesitzer X 

X 
soweit keine Einkünfte aus Wald erzielt 

werden 
Privater Waldbesitzer 

Städtisches Friedhofsamt 

Städtisches Bauamt 

X 

X 

wenn für ein Unternehmen gehandelt 

wird 
Strohmann X 

X Testamentsvollstrecker 

  



  
  

Unternehmer 

(§ 14 BGB) / 
Verbraucher 

Kunde Bemerkung 
(§ 13 BGB) 

öffentl. Hand) 

Universität X 

Tritt jemand wahrheitswidrig als Unter- 

nehmer auf (etwa um besondere Ra- 

batte oder andere Vergünstigungen zu 

erhalten), kann er sich im Nachhinein 

nicht auf den Schutz der Verbraucher- 

bestimmungen berufen. 

Unternehmer X 

Vermögensverwalter X 

X 

X 

Vollerwerbslandwirt 

Wohnungseigentümergemeinschaft 



Anhang 2 - Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten 

1. Verantwortlicher 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Im Klamm 4, 21709 Düdenbüttel 

Telefon: +49 4144 8004 

Mail: info@motorgeraete-hagenah.de 

2. Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung 

Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten in Verbindung mit den technischen 

Daten Ihrer Maschine/Ihres Fahrzeugs durch uns (oder einen von uns beauftragten Dienstleister), ist zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses (Probefahrt, Kaufvertrag, 

Werkvertrag, Übermittlung an Garantiegeber, Leasinggeber und Finanzierungsinstitute) und soweit wir zu 

deren Erhebung gesetzlich verpflichtet sind, z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt, 

erforderlich. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beruht auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und c DS-GVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

3. Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Ich bin damit einverstanden, dass das der Betrieb (ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters), 

meine personenbezogenen Daten in Verbindung mit den technischen Daten meiner Maschine / meines 

Fahrzeugs zum Zwecke der Werbung (z.B. Kundeninformation und -betreuung, Einladungen zu 

Produktvorstellungen, Mitteilung über technische Neuerungen zu meiner Maschine / einem Fahrzeug, 

Reifenwechsel, Serviceinformationen und Serviceaktionen, Anschlussangebote bei Auslauf des Leasing- 

/Finanzierungsvertrages, Neukaufoption für meine aktuelle Maschine / mein aktuelles Fahrzeug, Versendung 

von Kundenmagazinen, Befragung meiner Zufriedenheit mit den Leistungen unseres Hauses), bis auf Widerruf 

verwendet. 

Zu den vorgenannten Zwecken möchte ich per 

[  ] Post 

[  ] E-Mail unter der E-Mail-Adresse __________________________ 

[  ] Telefon unter der Telefonnummer __________________________ 

[  ] SMS unter der Mobilnummer __________________________ 

(Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich) 

kontaktiert zu werden. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerruflich ist. 

 

_____________                            ______________________________ 

   (Ort, Datum)                                       (Unterschrift des Kunden) 

 

5. Datenschutzrechte des Kunden und Kontaktdaten 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 

DS-GVO), deren Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO), Löschung (Artikel 17 DS-GVO) oder Einschränkung der 

Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO) verlangen sowie Ihr Recht auf Datenüber-tragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO) 

geltend machen. Ebenfalls können Sie Ihre erteilte Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen 



mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen (Artikel 7 Abs. 3 DS-GVO). Durch den Widerruf Ihrer 

Einwilligungserklärung(en) wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung(en) bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich bitte an eine der 

nachfolgenden Kontaktadressen. 

Kontaktdaten des Händlers/Betriebs 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Im Klamm 4, 21709 Düdenbüttel 

Telefon: +49 4144 8004 

Mail: info@motorgeraete-hagenah.de 

 

-Ansprechpartner Datenschutz- 

Lukas Hagenah 

Tel: +49 4144 8004 

Mail: info@motorgeraete-hagenah.de 

 

Für die Datenverarbeitung verantwortlich: 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Im Klamm 4, 21709 Düdenbüttel 

Telefon: +49 4144 8004 

Mail: info@motorgeraete-hagenah.de 

 

Ihnen steht überdies ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. 

Die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

_____________                        ______________________________ 

  (Ort, Datum)                                   (Unterschrift des Kunden) 

Das Original dieser Erklärung verbleibt beim Betrieb. Der Kunde erhält eine Kopie. 
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Anhang 3 – Muster-Widerrufsformular 

 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

  

An 

Motorgeräte Hagenah GmbH & Co. KG 

Im Klamm 4 

21709 Düdenbüttel 

info@motorgeraete-hagenah.de 

  

  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am _______________________(*) 

  

Name des/der Verbraucher(s) ______________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

Datum:________________ 

  

Unterschrift des/der Verbraucher(s):___________________________________________ 

(nur bei Mitteilung auf Papier) 

  

  

(*) Unzutreffendes streichen 

  

  


